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B 32 Änderung Finanzausgleichsgesetz 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom  
21. Oktober 2024 

Anträge der WAK und RK für die 2. Beratung 
KR (Beratungsgrundlage) 

      Gesetz 
über den Finanzausgleich 
(FAG) 

 

 Der Kantonsrat des Kantons Luzern,  

 nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 2. Juli 2024, 

 

 beschliesst:  

 I.  

 Gesetz über den Finanzausgleich (FAG) vom 
5. März 20021 (Stand 1. Januar 2020) wird wie folgt 
geändert: 

 

§  5 

Mindestausstattung 
§  5 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 

§  5 Abs. 2 

1 Den Gemeinden wird eine einheitliche Mindestaus-
stattung garantiert, welche 86,4 Prozent des kanto-
nalen Mittels des Ressourcenpotenzials pro Einwoh-
ner und Einwohnerin beträgt. Liegt der Ressourcen-
index einer Gemeinde unter dieser Grenze, wird die 
Differenz als Ressourcenausgleich vergütet. 

1 Den Gemeinden wird eine einheitliche Mindestaus-
stattung garantiert, welche 86,4 Prozent des kanto-
nalen Mittels des Ressourcenpotenzials pro Einwoh-
ner und Einwohnerin beträgt. Liegt der Ressourcen-
index einer Gemeinde unter dieser Grenzeder Min-
destausstattung, wird die Differenz als Ressourcen-
ausgleich vergütet. 

 

                                                   
1 SRL Nr. 610 

https://srl.lu.ch/data/610/de


- 2 -  (ID: 5057) 
 
 

Geltendes Recht 
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2 ... 2 ...Die einheitliche Mindestausstattung beträgt einen 
bestimmten Prozentsatz des kantonalen Mittels des 
Ressourcenpotenzials pro Einwohner und Einwohne-
rin. Dieser wird für das Bezugsjahr entsprechend der 
Entwicklung des Ressourcenausgleichs sämtlicher 
Gemeinden wie folgt berechnet, wobei jeweils der 
Prozentsatz der Mindestausstattung des dem Be-
zugsjahr vorangehenden Jahres für die Berechnung 
der Veränderung des gesamten Ressourcenaus-
gleichs massgebend ist: 

2 Die einheitliche Mindestausstattung beträgt einen 
bestimmten Prozentsatz des kantonalen Mittels des 
Ressourcenpotenzials pro Einwohner und Einwohne-
rin. Dieser wird für das Bezugsjahr entsprechend der 
Entwicklung des Ressourcenausgleichs sämtlicher 
Gemeinden wie folgt berechnet, wobei jeweils der 
Prozentsatz der Mindestausstattung des dem Be-
zugsjahr vorangehenden Jahres für die Berechnung 
der Veränderung des gesamten Ressourcenaus-
gleichs massgebend ist: 

 a. (neu) Wächst der gesamte Ressourcenausgleich 
um maximal 10 Prozent, bleibt der Prozentsatz 
der Mindestausstattung unverändert. 

 

 b. (neu) Wächst der gesamte Ressourcenausgleich 
um mehr als 10 Prozent, wird der Prozentsatz 
der Mindestausstattung so weit gesenkt, dass ein 
maximales Wachstum von 10 Prozent des ge-
samten Ressourcenausgleichs erreicht wird. Die 
Mindestausstattung darf jedoch 76,4 Prozent 
nicht unterschreiten. 

b. (geändert) Wächst der gesamte Ressourcenaus-
gleich um mehr als 10 Prozent, wird der Prozent-
satz der Mindestausstattung so weit gesenkt, 
dass ein maximales Wachstum von 10 Prozent 
des gesamten Ressourcenausgleichs erreicht 
wird. Die Mindestausstattung darf jedoch 76,480 
Prozent nicht unterschreiten. 

 c. (neu) Verringert sich der gesamte Ressourcen-
ausgleich, wird der Prozentsatz der Mindestaus-
stattung in dem Masse bis zum Maximalwert von 
86,4 Prozent erhöht, dass die für den gesamten 
Ressourcenausgleich zur Verfügung stehenden 
Mittel jenen des dem Bezugsjahr vorangehenden 
Jahres entsprechen. 

c. (geändert) Verringert sich der gesamte Ressour-
cenausgleich, wird der Prozentsatz der Mindest-
ausstattung in dem Masse bis zum Maximalwert 
von 86,4 Prozent erhöht, so dass die für den ge-
samten Ressourcenausgleich zur Verfügung ste-
henden Mittel jenen des dem Bezugsjahr voran-
gehenden Jahres entsprechen. 

3 Wenn der Steuerfuss einer Gemeinde, die Ressour-
cenausgleich erhält, in den für die Berechnung mass-
gebenden Jahren mehr als 20 Prozent unter dem 
mittleren Steuerfuss lag, wird der Ressourcenaus-
gleich gekürzt. Der Regierungsrat regelt das Nähere. 

3 Wenn der Steuerfuss einer Gemeinde, die Ressour-
cenausgleich erhält, in den für die Berechnung mass-
gebenden Jahren mehr als 20 Prozent unter dem 
mittleren Steuerfuss lag, wird derderen Ressourcen-
ausgleich gekürzt. Der Regierungsrat regelt das Nä-
here. 
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§  7 

Horizontaler Finanzausgleich 
§  7 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (aufgehoben), 
Abs. 5 (aufgehoben) 

 

1 Gemeinden, deren Ressourcenindex mehr als 86,4 
Punkte beträgt, bezahlen Beiträge an den Disparitä-
tenabbau (horizontaler Finanzausgleich). 

1 Gemeinden, deren Ressourcenindex mehr als 86,4 
Punkte beträgtüber der Mindestausstattung gemäss 
§ 5 liegt, bezahlen Beiträge an den Disparitätenab-
bau (horizontaler Finanzausgleich). 

 

2 Die Beiträge an den Disparitätenabbau werden von 
dem Betrag an berechnet, der 86,4 Prozent des mitt-
leren kantonalen Ressourcenpotenzials pro Einwoh-
ner und Einwohnerin übersteigt. Die Beiträge bemes-
sen sich nach einem Grundbeitrag und einem ein-
heitlichen Korrekturfaktor. 

2 Die Beiträge an den Disparitätenabbau werden von 
dem Betrag an berechnet, der 86,4 Prozent des mitt-
leren kantonalen Ressourcenpotenzials pro Einwoh-
ner und Einwohnerin den Betrag der Mindestausstat-
tung gemäss § 5 übersteigt. Die Beiträge bemessen 
sich nach einem Grundbeitrag Der Beitragssatz wird 
durch den Regierungsrat jährlich festgelegt und ei-
nem einheitlichen Korrekturfaktorstellt sicher, dass 
die Abschöpfung dem in § 6 festgelegten Anteil ent-
spricht. 

 

3 Der Grundbeitrag beträgt für die ersten 400 Fran-
ken 

3 aufgehoben  

a. für das Hauptzentrum 9 Prozent,   

b. für Regionalzentren 14 Prozent,   

c. für die übrigen Gemeinden 17 Prozent.   

Für jeden weiteren Franken beträgt der Grundbeitrag 
für das Hauptzentrum 5,4, für Regionalzentren 8,4 
und für die übrigen Gemeinden 10,2 Prozent. 

  

4 Als Hauptzentrum und als Regionalzentren gelten 
Gemeinden, die im kantonalen Richtplan so bezeich-
net sind. 

4 aufgehoben  
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5 Der Korrekturfaktor stellt sicher, dass die Abschöp-
fung insgesamt dem in § 6 festgelegten Anteil ent-
spricht. 

5 aufgehoben  

§  11 

Finanzierung des Lastenausgleichs 
§  11 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) §  11 Abs. 2 (geändert) 

1 Die Mittel für den topografischen und den soziode-
mografischen Lastenausgleich werden durch den 
Kanton aufgebracht. Sie betragen 50 bis 100 Prozent 
der Mittel für die Mindestausstattung gemäss § 5. 
Der Regierungsrat legt jährlich den genauen Betrag 
fest. Gegenüber dem Vorjahr dürfen diese Mittel real 
nicht gesenkt werden. 

1 Die Mittel für den topografischen und den soziode-
mografischen Lastenausgleich werden durch den 
Kanton aufgebracht. Sie betragen 50 bis 100 Prozent 
der Mittel für die Mindestausstattung gemäss § 5. 
Der Regierungsrat legt jährlich den genauen Betrag 
fest. Gegenüber dem Vorjahr dürfen diese Mittel real 
nicht gesenkt werden. 

 

2 Der Regierungsrat verteilt diese Mittel auf den topo-
grafischen Lastenausgleich einerseits und den sozio-
demografischen Lastenausgleich sowie dessen Be-
reiche gemäss § 10 Absatz 2 anderseits. Er berück-
sichtigt dabei insbesondere die Ergebnisse von Kos-
tenrechnungen, die Belastung der Einwohnerinnen 
und Einwohner der Regionen durch Immissionen o-
der andere indirekte Kosten und die wirtschaftliche 
Entwicklung der Regionen. 

2 Der Regierungsrat verteilt diese Mittel auf den topo-
grafischen Lastenausgleich einerseits und den sozio-
demografischen Lastenausgleich sowie dessen Be-
reiche gemäss § 10 Absatz 2 anderseits. Dabei darf 
der Anteil, der für den Ausgleich für höhere Lasten 
aus der Infrastruktur entrichtet wird (Infrastrukturlas-
tenausgleich), gegenüber dem Vorjahr real nicht ge-
senkt werden. Er berücksichtigt dabei insbesondere 
die Ergebnisse von Kostenrechnungen, die Belas-
tung der Einwohnerinnen und Einwohner der Regio-
nen durch Immissionen oder andere indirekte Kosten 
und die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen. 

2 Der Regierungsrat verteilt diese Mittel auf den topo-
grafischen Lastenausgleich einerseits und den sozio-
demografischen Lastenausgleich sowie dessen Be-
reiche gemäss § 10 Absatz 2 anderseits. Dabei darf 
der Anteil, der für den Ausgleich für höhere Lasten 
aus der Infrastruktur entrichtet wird (Infrastrukturlas-
tenausgleich), gegenüber dem Vorjahr real nicht ge-
senkt werden. ErDer Regierungsrat berücksichtigt 
dabei insbesondere die Ergebnisse von Kostenrech-
nungen, die Belastung der Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Regionen durch Immissionen oder an-
dere indirekte Kosten und die wirtschaftliche Entwick-
lung der Regionen. 

§  12a 

Fonds 
§  12a Abs. 3 (geändert)  

3 Der Regierungsrat verfügt in eigener abschliessen-
der Kompetenz über den Fonds. 

3 Der Regierungsrat verfügt in eigener abschliessen-
der Kompetenz über den Fonds. Über Beiträge an 
die Zusammenarbeit von Gemeinden entscheidet 
das Justiz- und Sicherheitsdepartement abschlies-
send. 
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§  13c 

Pro-Kopf-Beitrag 
§  13c Abs. 2  

2 Der Beitrag beträgt pro Kopf und Gemeinde 2 Der Beitrag beträgt pro Kopf und Gemeinde  

a. für die ersten 300 Einwohner
 3000 Franken 

a. (geändert) für die ersten 300 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner 3000 Franken 

 

b. für die nächsten 700 Einwoh-
ner 1200 Franken 

b. (geändert) für die nächsten 
700 Einwohnerinnen und Ein-
wohner 1200 Franken 

 

c. für die nächsten 1000 Ein-
wohner 1000 Franken 

c. (geändert) für die nächsten 
1000 Einwohnerinnen und 
Einwohner 1000 Franken 

 

d. für die nächsten 3000 Ein-
wohner 800 Franken 

d. (geändert) für die nächsten 
3000 Einwohnerinnen und 
Einwohner 800 Franken 

 

e. für die nächsten 5000 Ein-
wohner 600 Franken 

e. (geändert) für die nächsten 
5000 Einwohnerinnen und 
Einwohner 600 Franken 

 

f. ab dem 10'001. Einwohner
 100 Franken 

f. (geändert) ab demdem/der 
10'001. EinwohnerEinwoh-
ner/Einwohnerin 100 Fran-
ken 

 

§  13e 

Beitragsberechtigte Projekte 
§  13e Abs. 2 (geändert)  
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2 Der Regierungsrat kann zu diesem Zweck Gemein-
den oder regionalen Entwicklungsträgern im Rahmen 
der verfügbaren Mittel Beiträge zusprechen, insbe-
sondere für die Planung und Umsetzung von Organi-
sationsprojekten zur Vereinfachung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit. 

2 Der RegierungsratDas Justiz- und Sicherheitsde-
partement kann zu diesem Zweck Gemeinden oder 
regionalen Entwicklungsträgern im Rahmen der ver-
fügbaren Mittel Beiträge zusprechen, insbesondere 
für die Planung und Umsetzung von Organisations-
projekten zur Vereinfachung der interkommunalen 
Zusammenarbeit. 

 

§  17 

Festsetzung, Auszahlung und Inkasso der Beiträge 
§  17 Abs. 1  

1 Das zuständige Departement setzt den Gemeinden 
bis 30. Juni des dem Bezugsjahr vorangehenden 
Jahres mit Verfügung fest: 

1 Das zuständige Departement setzt den Gemeinden 
bis 30. Juni des dem Bezugsjahr vorangehenden 
Jahres mit Verfügung fest: 

 

a. die Finanzausgleichsbeiträge im Sinn der §§ 5 
und 9–11, 

a. (geändert) die Finanzausgleichsbeiträge im Sinn 
der §§ 5 und 9–11, in der im Bezugsjahr gelten-
den Fassung, 

 

b. die Beiträge an den horizontalen Finanzausgleich 
im Sinn von § 7. 

b. (geändert) die Beiträge an den horizontalen Fi-
nanzausgleich im Sinn von § 7, in der im Bezugs-
jahr geltenden Fassung. 

 

§  18 

Rechtsmittel 
§  18 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)  

1 Die Verfügungen und Beschwerdeentscheide des 
zuständigen Departementes können mit Verwal-
tungsbeschwerde angefochten werden. 

1 DieGegen Verfügungen und Beschwerdeent-
scheide gemäss § 17 Absatz 1 ist die Einsprache im 
Sinn des zuständigen Departementes können mit 
Verwaltungsbeschwerde angefochten werdenGeset-
zes über die Verwaltungsrechtspflege und gegen 
Einspracheentscheide die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde zulässig. 
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2 Gegen Entscheide des Regierungsrates über die 
Zusprechung von Sonderbeiträgen, Zusatzbeiträgen 
und Beiträgen für die Zusammenarbeit von Gemein-
den ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausge-
schlossen. 

2 Gegen Entscheide des Regierungsrates über die 
Zusprechung von Sonderbeiträgen, Zusatzbeiträgen  
und Beiträgen für die Zusammenarbeit von Gemein-
denZusatzbeiträgen ist die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde ausgeschlossen. 

 

 §  20d (neu) 

Dotierung Infrastrukturlastenausgleich 2026 
§  20d Abs. 1 (geändert) 

 1 Die Mittel für den Ausgleich für höhere Lasten aus 
der Infrastruktur erhöhen sich für das Bezugsjahr 
2026 im Vergleich zum dem Bezugsjahr vorangehen-
den Jahr um den Betrag von 8 Millionen Franken zu-
züglich Teuerung. 

1 Die Mittel für den Ausgleich für höhere Lasten aus 
der Infrastruktur erhöhen sich für das Bezugsjahr 
2026 im Vergleich zum dem Bezugsjahr vorangehen-
den Jahr um den Betrag von 810,6 Millionen Franken 
zuzüglich Teuerung. 

 II.  

      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 IV.  

 Die Änderung tritt mit Ausnahme von § 17 Absatz 1 
am 1. Januar 2026 in Kraft. § 17 Absatz 1 tritt am 1. 
Juni 2025 in Kraft. Die Änderung unterliegt der Volks-
abstimmung. 

 

 Luzern,  

 Im Namen des Kantonsrates 
Der Präsident: 
Der Staatsschreiber: 

 

 



